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Angebot an Ausbildungsplätzen zur
Verfügung, das vor einigen Jahren
noch auf eine bedeutend grössere
Nachfrage gestossen war.

Diplomanerkennung für gesetzlich
geregelte Berufe

Gegenseitige
Anerkennung im EWR

Integrationsbureau EDA/EVD

Jeder EG-Mitgliedstaat ist verpflichtet,

die Diplome von Bürgern anderer
EG-Staaten anzuerkennen, damit
diese in allen Mitgliedstaaten einem
gesetzlich geregelten Beruf nachgehen

können.
In der EG existieren zwei Systeme:
System der Koordination der beruflichen

Ausbildungen:
Richtlinien legen, je nach Beruf, die
Kriterien fest, nach denen sich die
Diplome richten müssen, damit sie
gegenseitig anerkannt werden. Wenn
ein Diplom diesen Normen entspricht,
wird es automatisch anerkannt.
Folgende Berufe fallen in diese Kategorie:
• medizinische und paramedizinische

Berufe (Arzt, Zahnarzt, Tierarzt,
Kinderpfleger, Apotheker, Krankenpfleger)

• juristische Berufe
• Architektur
• gewisse Berufe im industriellen,

handwerklichen und kaufmännischen

Bereich
• Strassentransport
System der allgemeinen Diplomanerkennung:

• Zwei Richtlinien - die eine betrifft die

Anerkennung der Diplome höherer
Lehranstalten (Minimalausbildungsdauer

3 Jahre), die andere (noch im

Projektstadium) die weniger als 3

Jahre dauernde höhere berufliche
Ausbildung - legen das System der
Diplome fest, die nicht unter eines
der genannten Kriterien fallen, welche

die gesetzlich geregelten Berufe
betreffen. In diese Kategorie gehören

Berufe wie Lehrer, Ingenieur,
Optiker usw.

• Nach diesem System sind die EG-

Staaten verpflichtet, den Bürgern
der übrigen EG-Staaten die
Ausübung eines gesetzlich geregelten
Berufes zu gestatten. Im Fall von
schwerwiegenden Unterschieden in

der Ausbildung (Dauer, Lehrstoff
usw.) können sie einen Ersatz verlangen

(zusätzliche berufliche Erfahrung,

Weiterbildungspraktikum
usw.).
Bemerkung: es handelt sich hierbei
nicht um die akademische Anerkennung

der Diplome, sondern um die

Anerkennung als Zugang zu den
gesetzlich geregelten Berufen.
Ausnahme: die Ausübung gewisser
Berufe im öffentlichen Sektor sind
den eigenen Bürgern vorbehalten
(immerhin legt der EG-Gerichtshof
diese Ausnahme restriktiv aus).

Stand der Verhandlungen

• Anwendung der in der EG vornehmlich

geltenden Gesetze in den EFTA-

Staaten (wozu auch die Schweiz ge-
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hört) und den Mitgliedstaaten der
EG

Gegenwärtiger Stand:
• die EG-Gesetze, die im Rahmen des

EWR übernommen werden müssen,

sind festgelegt
• die Liste der im EWR anerkannten

Diplome ist in Vorbereitung
Aussichten:
• die EG-Gesetze sollen (ohne

Ausnahmen und ohne Schutzklauseln)
vollständig übernommen werden

• es wird eine Übergangsperiode
beansprucht, um bestimmte gesetzliche

Anpassungen vorzunehmen.

Auswirkungen auf die Schweiz

• Die Schweiz anerkennt die in den
EWR-Staaten ausgestellten
Diplome.

• Alle EWR-Staaten anerkennen die in
der Schweiz ausgestellten Diplome.

• Einige Gesetze auf Bundes- und
Kantonsebene müssen angepasst
werden.
Bemerkung: Dieser Bereich ist
gegenwärtig vor allem durch die
Kantone geregelt, manchmal auch
direkt durch private Organisationen,
deren Diplome «de jure» nicht
anerkannt sind (oft aber «de facto»,
Bsp.: der Titel FMH). Eine Anpassung

der Bundes- und Kantonsgesetze

sowie die offizielle Anerkennung

bestimmter von Privatorganisationen

abgegebener Titel werden
deshalb auf gewissen Gebieten nötig

werden.

A VENDRE

LABORATOIRE DE LANGUES

marque CIR

mobilier et appareils

Prix à discuter

Renseignements et offres à:

Direction des écoles
Rue du Jura 2

1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. 021/701 07 55

ATEMSCHULE
Gelehrt wird der Erfahrbare

Atem nach der Methode von
Frau Prof. I. Middendorf,

Berlin

Gruppenunterricht
Einzelbehandlung

Ausbildung

Leitung:
Ursula Schwendimann

Auskunft Sekretariat:

Asylstrasse 50
8708 Männedorf

Telefon 01/9202826
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